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5 Musterspeisepläne

5.3 Musterspeisepläne zur Signalisierung nach der erfolgreichen Zertifizierung für Caterer
 
Musterspeiseplan für die Verpflegung in Betrieben – Version 1

Menülinie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Menü 1

Menü 2
(vegetarisch)

Menü 3

Menü 4

Die Menüs mit dem  - Logo entsprechen dem „DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Be-
trieben“ und wurden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) als eine Menülinie 
zertifiziert. 

Innerhalb der so gekennzeichneten Menülinie müssen sich alle geforderten Lebens-
mittel mit den im „Qualitätsbereich Lebensmittelauswahl Mittagsverpflegung“  
genannten Häufigkeiten und Qualitäten wiederfinden. 

 
Musterspeiseplan für die Verpflegung in Betrieben – Version 2

Menülinie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

 - Menü 

Menü 2 
(vegetarisch)

Menü 3

Menü 4

Die Menülinie mit dem  - Logo entspricht dem „DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in 
Betrieben“ und wurde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) zertifiziert. 
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Innerhalb der so gekennzeichneten Menülinie müssen sich alle geforderten Lebens-
mittel mit den im „Qualitätsbereich Lebensmittelauswahl Mittagsverpflegung“  
genannten Häufigkeiten und Qualitäten wiederfinden.

 
Musterspeiseplan für die Verpflegung in Betrieben – Version 3

Menülinie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Menü 1

Menü 2 
(vegetarisch)

Beilagen

Gemüse

Salat

Dessert

Die Komponenten mit dem  - Logo entsprechen dem „DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung 
in Betrieben“ und wurden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) als eine Menülinie 
zertifiziert.

Innerhalb der so gekennzeichneten Menülinie müssen sich alle geforderten Lebens-
mittel mit den im „Qualitätsbereich Lebensmittelauswahl Mittagsverpflegung“  
genannten Häufigkeiten und Qualitäten wiederfinden. 
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﻿6.1 Welche Logos dürfen verwendet werden?

6.2 Gestaltungsregeln bei der Verwendung der Logos 

Nutzung der Logos
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Nutzung der Logos 6

Der Vertrag zwischen Ihnen und der DGE ist die Grundlage der DGE-Zertifizierung und enthält wichti-
ge Vereinbarungen, z. B. zur Vertragslaufzeit, zum Zertifizierungsprozedere sowie zur Verwendung des 
DGE- oder des JOB&FIT-Logos. Nachstehend wird die ordnungsgemäße Nutzung der Logos auf jeder 
Art von Kommunikationsmitteln (print und digital) dargestellt.

Sämtliche von der DGE vergebenen Logos sind als Wort-/Bildmarke in das Register 
des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen; Inhaberin der Marken ist die 
DGE. Daher muss jede Verwendung des DGE-, JOB&FIT- oder STUDY&FIT-Logos vor 

der Veröffentlichung von der DGE geprüft und freigegeben werden. Bei Zuwiderhandlungen 
sind Vertragsstrafen und/oder ein Entzug des Logos möglich. 

Die Logos dürfen nur dann verwendet werden, wenn ausschließlich und eindeutig 
auf das geprüfte und zertifizierte Angebot Bezug genommen wird. Die alleinige 
Nutzung der Logos ohne den geforderten Kontext ist nicht zulässig. Beispiele für 

die korrekte Kommunikation sind den sogenannten „Textbausteinen“ zu entnehmen, die je-
dem Vertragspartner (zusammen mit den Logos) per Mail zugesendet werden.

6.1 Welche Logos dürfen verwendet werden?
Zusammen mit dem Auditbericht und dem Zertifikat erhält jeder Betrieb nach dem erstmals erfolgreich 
bestandenen Audit ein Logoschild (s. auch Kapitel 1.2). Dies ist das offizielle Logo in der Kommunika-
tion nach außen:

Abb. 5 bis 7: Logoschild für Betriebe; Logoschild für Hochschulen; Logoschild für Caterer

Die Logoschilder bestehen aus Plexiglas, sind zweiteilig und werden mit insgesamt 
8 Edelstahlschrauben zur Befestigung geliefert. Die Schilder müssen exakt wie in 
den Abbildungen 5 bis 7 angebracht werden; andere Konstellationen (z. B. Schilder 

nebeneinander, Weglassen eines Elementes) sind unzulässig.
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Sollen die Logoschilder (Abb. 5 bis 7) ist der Kommunikation nach außen (z. B. auf Speiseplänen, in 
Flyern) abgebildet werden, kann es erforderlich sein, diese proportional zu verkleinern. Dies geht dann 
meist zu Lasten der Lesbarkeit. Daher ist die alleinige Verwendung des DGE-, JOB&FIT- bzw. STUDY&FIT-
Logos in der Kommunikation nach außen ebenfalls zulässig (Abb. 8 bis 10).

 
Abb. 8 bis 10: JOB&FIT-Logo; STUDY&FIT-Logo; DGE-Logo

Wie bereits im Kapitel 1.2 erläutert, steht Hochschulen das Logo „STUDY&FIT“ in 
der Kommunikation nach außen zu Verfügung. Die folgenden Ausführungen gelten 
analog auch für dieses Logo, ohne das jedes Mal explizit darauf hingewiesen wird.

 
Die Originallogos werden Ihnen per E-Mail in den Formaten JPG und EPS1 von der DGE zur Verfügung 
gestellt.

6.2 Gestaltungsregeln bei der Verwendung der Logos
Da meist die Logos selbst (Abb. 8 bis 10) zum Einsatz kommen, werden die Gestaltungsregeln anhand 
dieser Varianten erläutert; gelten allerdings gleichermaßen für die Logoschilder (Abb. 5 bis 7).

Farben
Die Farben der zur Verfügung gestellten Logos dürfen nicht verändert werden. Es gelten folgende Werte:

DGE-Logo:
Vierfarbig, Euroskala: Cyan: 100 %, Magenta: 0 %, Yellow: 90 %, Black: 20 %
Sonderfarbe: HKS 57
 
JOB&FIT- sowie STUDY&FIT-Logo (besteht aus den Farben Grün und Braun):
Grün: Cyan: 60 %, Magenta: 0 %, Yellow: 100 %, Black: 20 %
Braun: Cyan: 60 %, Magenta: 80 %, Yellow: 100 %, Black: 30 % 

Die Logos müssen immer auf einen weißen Hintergrund gesetzt werden. Die Innenflächen der Logos 
bleiben somit weiß. Es ist auf eine bestmögliche Erkennbarkeit der Logos zu achten. Die Abbildung auf 
strukturierten Hintergründen oder Verläufen ist nicht zulässig.  

1	 Für die Verwendung einer EPS-Datei sind spezielle Grafikprogramme erforderlich.
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Die Darstellung in Schwarz sowie in Grautönen ist nur dann möglich, wenn das gesamte Medium in 
Schwarz-Weiß gestaltet wird.

Gestaltung
Die Logos müssen immer vollständig in den festgelegten Farben abgebildet werden. Veränderte Dar-
stellungen sind nicht zulässig. Dazu zählen insbesondere:

 

 
         angeschnittene Darstellung

 

 
         Verzerrung
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         Outlinedarstellung

      

 
         Verwendung als Hintergrund

      

 
         Rotation

      

 
         Illustrative oder grafische Veränderung

HIER STEHT WAS!HIER STEHT WAS! HIER STEHT WAS!HIER STEHT WAS!
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         Reduzierung der Deckkraft 

Schutzraum

Größe der Logos
Werden das DGE- bzw. das JOB&FIT-Logo zusammen mit anderen Logos verwendet (z. B. das Bio-Siegel, 
das Logo der eigenen Firma), ist die Größe der Logos zueinander von Bedeutung. Das DGE- sowie das 
JOB&FIT-Logo dürfen weder größer noch kleiner sein, als die Logos Dritter. Bezugsgröße ist grundsätzlich 
die Fläche in Quadratzentimetern. Des Weiteren darf in keinem Fall der Eindruck erweckt werden, dass es 
sich um eine Publikation der DGE handelt (z. B. bei Broschüren, Faltblättern).

1/4 Logobreite

1/4 Logobreite

Schutzraum

Der um das DGE-Logo verbleibende Freiraum,  
z. B. als Abstand zu anderen Elementen oder zum 
Rand des Formates, beträgt mindestens ein Viertel 
der Logobreite.

Der um das JOB&FIT-Logo (dies gilt auch für das 
STUDY&FIT-Logo) verbleibende Freiraum, z. B. als 
Abstand zu anderen Elementen oder zum Rand 
des Formats, beträgt mindestens 9 % der Fläche 
um die Logogrenze.

9 % Logobreite

9 % Logohöhe

Schutzraum
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